























Um das und um nichts anderes geht es dem grandiosen Schwyzer Verwaltungsgerichtsprasidenten
Werner Bruhin: Unterstiitzungsleistungen kiirzen, aber BITTE JA NICHT DAS PROBLEM LOSEN!

Solche
politischen pina lebt, dessen Raumklima ihm "ukbestrittenermassen” zumutbar sei. Es weist
Leerlauf- und
Alibiibungen
befurwortet das| sorgebehdrde zuriick. In diesem Zusammenhang weist es Urs Beeler ausdriick-
Schwyzer

die Sache zwecks zusatzlicher Abklarungen und zur Neuverfigung an die Fir-

Verwaltungs- lic eine Mitwirkungspflicht hin, weldhe insbesondere auch die Teilnahme an
gericht, nicht Gesprachen mit Flrsorgebehodrde und die Gestattung eines Augenscheins
gzt\?\:esigg?t(]arre umfasst. Falls Urs Beeler dieser Pflicht nicht nachkomme, kénne die Firsorge-
MCS! behdérde ihre Unterstutzungsleistungen kirzen.

D. Mit Schreiben vom 4. Juni 2010 und vom 10. Juni 2010 wurde Urs Beeler zwecks
Besprechung des weiteren Vorgehens fiur Donnerstag, 17. Juni 2010, auf 16.30
Uhr zu einem Gesprach mit einer Delegation der Fiirsorgebehérde eingeladen.
Die Einladung enthielt den Hinweis, dass das Gesprach auf der Gemeindever-

waltung Ingenbohl im Gemeinderatssaal (1. Stock) stattfinden wiirde. Urs Beeler

..)nacthber 2 erschien jedoch erst um 16.46, also mit einer Verspatung von uber einer Viertel-
1/2 Jahren...

stunde. Zufalligerweise befand sich die Delegation der Firsorgebehérde noch

dort. Fursorgeprasidentin Martina Joller hat Urs Beeler auf die Verspatung hin-
gewiese diesen trotz der grossen Verspatung noch gebeten Platz zu neh-
men. Urs Beeler leiste er Bitte jedoch zunachst keine Folge und machte
seine Gesprachsbereitschaft wie scho einem Schreiben vom 7. Juni 2010
wiederum davon abhéngig, dass die Firsorgebehodrde zuerst belegen solle, dass

die Rechnung beziglich nichtkassenpflichtigen Medikamenten beglichen worden

sei> Da ihm eine miindliche Bestétigung nicht ausreichte, verlangte er einen

[Das ist korrekt. |  schriftlichen Beleg. Schon vor dem Gesprachstermin war Urs Beeler mittels

Schreiben des Fursorgesekretariats vom 10. Juni 2010 darauf hingewiesen wor-
den, dass er die Teilnahme am Gesprachstermin nicht von erwahnter Zahlung
abhéngig machen kénne. Der Zahlung der Medikamentenrechnung stehe jedoch
nichts im Wege und sei von der Sozialberatung bereits in Auftrag gegeben wor-
den. Als das oben beschriebene Verhalten von Urs Beeler anlasslich des Ter-
mins in Frage gestellt wurde, hat Urs Beeler den Raum ohne Angabe eines
Grundes sofort wieder verlassen und ein Gesprach vereitelt.

E. Mit Schreiben vom 23. Juni 2010 wurde Urs Beeler aufgrund des beschriebenen
Verhaltens zum rechtlichen Gehor aufgefordert. Am 28. Juni 2010 hat Urs Beeler

schriftlich zum Sachverhalt Stellung genommen.

Die Fursorgebehérde zieht in Erwagung:
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ursbeeler
Beschriftung
Um das und um nichts anderes geht es dem grandiosen Schwyzer Verwaltungsgerichtspräsidenten Werner Bruhin: Unterstützungsleistungen kürzen, aber BITTE JA NICHT DAS PROBLEM LÖSEN!

ursbeeler
Beschriftung
Solche politischen Leerlauf- und Alibiübungen befürwortet das Schwyzer Verwaltungs-gericht, nicht
aber saubere Beweise für MCS! 

ursbeeler
Beschriftung
...nach über 2 1/2 Jahren...

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Das ist korrekt.


1. Gemass Ziff. A.5.2 der SKOS-Richtlinien sind hilfesuchende Personen verpflich-
tet, bei der Abklarung des Sachverhaltes mitzuwirken. Dies beinhaltet auch die
Teilnahme an Gesprachen mit der Firsorgebehdrde und der Sozialberatung. Im
Dispositiv des Entscheids des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 24.
Februar 2010 wir Urs Beeler in Ziff. 2 nochmals explizit auf seine Mitwirkungs-
pflicht und bei deren Verletzung auf eine mégliche Kirzung der Unterstiitzungs-
leistungen hingewiesen. Gemass Ziff. A8 der SKOS-Richtlinien haben die Sozi-
alhilfeorgane das Recht, Leistungskiirzungen vorzunehmen, wenn es an Koope-
ration mangelt.

2. Urs Beeler war rechtzeitig iber den Gesprachstermin informiert worden. Mittels
Schreiben vom 4. Juni 2010 wurde Urs Beeler mitgeteilt, dass die Firsorgebe-
hérde die Beschaffenheit und die verarbeiteten Materialien in seinem Zimmer im
Hotel Alpina untersuchen lassen will. Ein Gesprach hatte, wie Urs Beeler im
Schreiben vom 10. Juni 2010 mitgeteilt wurde, diesem die Md&glichkeit geboten,
eine allenfalls beziiglich einer alternativen oder zuséatzlichen Vorgehensweise zu
argumentieren. Urs Beeler war mehrmals auf die drohenden Konsequenzen hin-
gewiesen worden, falls er gegeniiber der Firsorgebehérde nicht geniigend ko-
operieren wirde. Urs Beeler kam unentschuldigt eine Viertelstunde zu spat zum
Gespréchstermin. Da die Delegation der Fiirsorgebehérde zufalligerweise noch
vollstandig war, wurde Urs Beeler trotzdem noch hereingebeten. Anstatt der Bitte
Platz zu nehmen jedoch Folge zu leisten, stellte Urs Beeler die Forderung nach
Ubernahme einer Rechnung des Einwohneramtes und fragte sofort nach der
Uberweisung seiner Vergitung betreffend nichtkassenpflichtiger Medikamente.
Diese wurde ihm mindlich bestatigt, was ihm jedoch nicht gentgte. Urs Beeler
wollte schon im Vorfeld seine Gesprachsteilnahme von der Uberweisung abhén-
gig machen. Er wurde deshalb mit Schreiben des Firsorgesekretariats vom 10.
Juni 2010 schriftlich darauf hingewiesen, dass er den Termin unabhangig von
genannter Zahlung der nichtkassenpflichtigen Medikamente wahrnehmen musse.
Als Urs Beeler von Fursorgeprasidentin Martina Joller und Flirsorgebehdrdemit-
glied Albert Auf der Maur darauf hingewiesen wurde, dass man sein aktuelles
Verhalten nicht toleriere und nun mit dem eigentlichen Gesprach beginnen wolle,
verliess Urs Beeler den Raum. Durch dieses Verhalten hat Urs Beeler ein Ge-
sprach Uber das weitere Vorgehen in Bezug auf die Abklarungen der Anforde-
rungen an einen dem Beschwerdefiihrer zumutbaren Wohnraum vereitelt. Das

Verhalten anlasslich des Gesprachstermins vom Donnerstag, 17. Juni 2010, fihr-
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te von Anfang an dazu, dass ein konstruktives Gesprach beziglich der weiteren
Vorgehensweise nicht stattfinden konnte.

3. Im Rahmen seiner Stellungnahme zur Situation vom 28. Juni 2010 &usserte Urs
Beeler die Ansicht, dass die Uhr in der Parkstrasse 1 zurzeit seines Eintreffens
erst 16.42 Uhr angezeigt hatte. Er wies zudem darauf hin, dass seine Uhr jedoch
um ca. 5 Minuten vorgestellt sei. Falls also ein Mitglied der Firsorgebehdérde zu-
falligerweise auf seine Uhr geschaut habe, hatte dies durchaus den Eindruck er-
wecken kdnnen, es sei bereits Uiber eine Viertelstunde vergangen. Diese Argu-
mentation kann jedoch nicht nachvollzogen werden, da die Firsorgebehérde da-
von ausgehen darf, dass die Klienten rechtzeitig zum Gesprach zu erscheinen
und sich beziiglich Zeitmessung selber organisieren. Es lag somit alleine in der
Verantwortung von Urs Beeler, rechtzeitig zum Termin zu erscheinen. Die Fur-
sorgebehdrde war jedoch trotz der Verspatung von Urs Beeler noch bereit, dass
Gesprach stattfinden zu lassen. Urs Beeler hat dies mit seinem Verhalten, insbe-
sondere mit dem Verlassen der Gesprachsrunde, jedoch von Anfang an vereitelt.

4. Urs Beeler bringt anlésslich des rechtlichen Gehdrs vor, dass das Gesprach vom
17. Juni 2010 nur als Alibi-Ubung geplant war und die Firsorgebehérde damit
nur Gesprachsbereitschaft zu mimen versuchte und an einer echten Ldsung
betreffend MCS-gerechten Wohnraums gar nicht interessiert sei. Es kann auf-
grund von den Erfahrungen der Vergangenheit davon ausgegangen werden,
dass die Vorstellung der Fursorgebehérde und die von Urs Beeler, was die
Grenzen der Leistungsféhigkeit der wirtschaftlichen Sozialhilfe betrifft, in gewis-
sen Bereichen divergieren. Urs Beeler hat die Gesprachstermine mit der Fiirsor-
gebehérde jedoch auch wahrzunehmen, wenn er ev. befiirchtet, dass diese mit
seinen Ansichten nicht in allen Punkten tGbereinstimmt.

8. Urs Beeler aussert weiter dahingehend, dass Firsorgemitglied und Gemeinde-
prasident Albert Auf der Maur sowie Firsorgeprasidentin Martina Joller sehr ge-
reizt gewesen seien. Urs Beeler habe die Ressentiments der Fiirsorgebehotrde
gegen ihn offen zu spiiren bekommen, weshalb er eine vorzeitige Gesprachsbe-
endigung als gerechtfertigt ansehe. Flrsorgeprasidentin Martina Joller hatte Urs
Beeler lediglich darauf hingewiesen, dass er zu spat sei und dass er Platz neh-
men solle, damit man aufgrund der Verspatung von Urs Beeler fortgeschrittenen
Zeit mit dem Gesprach beginnen kdnne. Dies nachdem Urs Beeler kaum davon
abzubringen war, allféllige Kostenliibernahmen zum Thema zu machen.
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Die Firsorgebehdrde beschliesst:

1. Urs Beeler hat aufgrund seines unkooperativen Verhaltens, insbesondere durch
die Verweigerung seiner Gesprachsbereitschaft mit der Flrsorgebehérde, seine
Mitwirkungspflicht massiv verletzt. Seine Unterstlitzungsleistungen werden des-
halb fur drei Monate resp. fiir die nachsten drei Budgets um 15% gekiirzt.

Einer allfalligen Beschwerde ist die aufschiebende Wirkung entzogen.
Gegen diesen Beschluss kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungs-
rat des Kantons Schwyz Beschwerde geméss den Vorschriften der Verordnung
Uber die Verwaltungsrechtspflege vom 6.6.1974 gefihrt werden.
4, Zustellung an:
- Herr Beeler Urs, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen (LSI)
- Fursorgebehdrde Ingenbohl, 6440 Brunnen (Akten)
- Sozialberatung Ingenbohl, Parkstr. 1, 6440 Brunnen

Versandt am: 30. Juli 2010

Fursorgebehérde Ingenbohl
6440 Brunnen

Die Prasidentin:

Der Sekretéar:

W ﬁ»%ff\
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